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Gesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen
zur Regelung der Zustandigkeit
und des Verfahrens nach dem Lebenspartherschaftsgesetz

Vom 25. September 2001
Artikel 1

Ausfiihrungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
zum Lebenspartnerschaftsgesetz
(Lebenspartnerschaftsgesetz-Ausfiihrungsgesetz - LPartG-AG NRW)

§1
Aufgabeniibertragung, zustandige Behorde

(1) Die Aufgaben nach diesem Gesetz sind Angelegenheiten des Landes, die den Gemeinden zur
Erflllung nach Weisung libertragen werden.

(2) Zustandige Behoérde nach § 1 Abs. 1und § 3 Abs. 1bis 3 des Lebenspartnerschaftsgesetzes

ist die Standesbeamtin oder der Standesbeamte, in deren oder dessen Bezirk eine der Personen,
die eine Lebenspartnerschaft begriinden wollen (Erklarende), ihre Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen ihre Hauptwohnung, beim Fehlen einer Wohnung ihren gewohnlichen Aufenthalt hat. Un-
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ter mehreren zustandigen Standesbeamtinnen oder Standesbeamten haben die Erklarenden die
Wahl. Spater abgegebene Erklarungen nach § 3 des Lebenspartnerschaftsgesetzes (Lebens-
partnerschaftsname) konnen auch von der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten 6ffentlich
beglaubigt werden, die oder der nicht nach Satz 1 zustandig ist.

(3) Wollen die Erklarenden vor einer unzustandigen Standesbeamtin oder einem unzustandigen
Standesbeamten die Lebenspartnerschaft begriinden, so bescheinigt die zustandige Standesbe-
amtin oder der zustandige Standesbeamte in einer Ermachtigung zur Entgegennahme der Erkla-
rung zur Begriindung der Lebenspartnerschaft, dass bei der Priifung der Voraussetzungen zur
Begriindung der Lebenspartnerschaft kein Hindernis nach § 1 Abs. 2 des Lebenspartnerschafts-
gesetzes festgestellt worden ist.

(4) Soll die Begriindung der Lebenspartnerschaft vor einer zustandigen Standesbeamtin oder ei-
nem zustandigen Standesbeamten erfolgen, bei der oder bei dem die Begriindung der Lebens-
partnerschaft nicht angemeldet worden ist, so bescheinigt die Standesbeamtin oder der Stan-
desbeamte, die oder der die Anmeldung entgegengenommen hat, dass bei der Prifung der Vor-
aussetzungen zur Begriindung der Lebenspartnerschaft kein Hindernis nach § 1 Abs. 2 des Le-
benspartnerschaftsgesetzes festgestellt worden ist.

§2
Anmeldung zur Begriindung einer Lebenspartnerschaft

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die eine Lebenspartnerschaft begriinden wollen, sollen
dies personlich bei der nach § 1 Abs.2 zustandigen Standesbeamtin oder dem Standesbeamten
anmelden. Ist eine dieser Personen hieran verhindert, so hat sie eine schriftliche Erklarung dar-
liber abzugeben, dass sie mit der Anmeldung durch die andere Person einverstanden ist. Uber
die Anmeldung nimmt die Standesbeamtin oder der Standesbeamte eine Niederschrift auf.

(2) Sind beide Erklarende aus wichtigen Griinden am Erscheinen vor der Standesbeamtin oder
dem Standesbeamten verhindert, so kdnnen sie die Begriindung der Lebenspartnerschaft auch
schriftlich oder durch einen Vertreter anmelden.

(3) Die Erklarenden haben sich auszuweisen und die fiir die Eintragung in das Lebenspartner-
schaftsbuch (§ 3 Abs. 4) erforderlichen Angaben zu machen. Zum Nachweis sind von ihnen vor-
zulegen,

1. wenn sie im Inland gemeldet sind, eine Bescheinigung der fir die alleinige Wohnung oder fur
die Hauptwohnung zustandigen Meldebehoérde Uber ihre Vor- und Familiennamen, ihren Famili-
enstand, ihren Wohnort und ihre Staatsangehdrigkeit (Aufenthaltsbescheinigung),

2. eine beglaubigte Abschrift oder ein Auszug aus dem Familienbuch ihrer Eltern oder, falls sie in
einem solchen Familienbuch nicht eingetragen oder als Kind angenommen worden sind, ihre Ab-
stammungsurkunde,

3. wenn sie schon verheiratet waren, ihre Abstammungsurkunde und eine beglaubigte Abschrift
oder ein Auszug aus dem Familienbuch ihrer letzten Ehe oder, falls fur diese Ehe kein Familien-
buch geflihrt wird, die Heiratsurkunde,
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4. wenn sie bereits eine Lebenspartnerschaft gefuhrt haben, die Lebenspartnerschaftsurkunde
oder eine entsprechende Urkunde mit einem Vermerk Uiber die Auflésung der Lebenspartner-
schaft, gegebenenfalls eine Bescheinigung Uber eine namensrechtliche Eklarung nach § 3 Abs. 1
bis 3 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,

5. eine Erklarung nach §§ 1 Abs. 1 Satz 4 und 6 Abs. 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes uber
ihren Vermodgensstand.

Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte soll die Erklarenden von der Vorlage der vorste-
hend genannten Urkunden befreien, wenn sie oder er die Personenstandsbucher fihrt, aus de-
nen diese Urkunden auszustellen waren.

(4) Erklarende, die verheiratet waren, haben alle friiheren Ehen und die Art der Auflésung anzu-

geben. Die Aufldsung der letzten Ehe muss nachgewiesen werden. Ist die letzte Ehe nicht vor ei-
ner deutschen Standesbeamtin oder einem deutschen Standesbeamten geschlossen worden, so
ist auch die Aufldsung etwaiger weiterer Vorehen nachzuweisen, wenn eine entsprechende Prii-
fung nicht bereits anlasslich einer friheren EheschlieBung im Inland durchgefuhrt worden ist. Im
Falle der Auflosung friherer Lebenspartnerschaften gelten die Satze 1 und 2 entsprechend.

(5) Erklarende mit auslandischer Staatsangehdrigkeit haben diese durch ein amtliches Ausweis-
papier mit Angabe der Staatsangehdrigkeit oder durch eine Bescheinigung der zustandigen Be-
hdrde ihres Heimatstaates nachzuweisen. Auch der Familienstand von Erklarenden mit auslandi-
scher Staatsangehdrigkeit ist durch eine geeignete Bescheinigung der zustandigen Stelle des
Heimatstaates nachzuweisen.

(6) Standesbeamtin oder der Standesbeamte hat zu priifen, ob der Lebenspartnerschaft ein Hin-
dernis nach § 1 Abs. 2 des Lebenspartnerschaftsgesetzes entgegensteht. Reichen die nach den
Absatzen 3 bis 5 vorgelegten Nachweise dafiir nicht aus, so sind weitere Nachweise zu fordern.
Stellt die Standesbeamtin oder der Standesbeamte kein Hindernis fest, so teilt sie oder er den Er-
kldarenden mit, dass die Lebenspartnerschaft begriindet werden kann. Sind seit der Mitteilung an
die Erklarenden mehr als sechs Monate vergangen, ohne dass die Lebenspartnerschaft begriin-
det wurde, so bedarf die Begriindung der Lebenspartnerschaft erneut der Anmeldung und der
Priifung der Voraussetzungen.

(7) den Erklarenden die Beschaffung der erforderlichen Nachweise nicht oder nur mit erhebli-
chen Schwierigkeiten oder unverhaltnismaBig hohen Kosten mdglich, so kénnen auch andere
beweiskraftige Bescheinigungen anerkannt werden. Die Standesbeamtin oder der Standesbeam-
te kann die Erklarenden von der Beibringung von Nachweisen befreien, wenn sie oder er die zu
beweisenden Tatsachen kennt oder sich davon auf andere Weise Gewissheit verschafft hat.
Notfalls darf die Standesbeamtin oder der Standesbeamte eidesstattliche Versicherungen der
Erklarenden entgegennehmen.

(8) Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte soll die Erklarenden befragen, ob sie einen Le-
benspartnerschaftsnamen nach § 3 Abs. 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes bestimmen wol-
len.

(9) Steht der Begriindung der Lebenspartnerschaft ein Hindernis nach § 1 Abs. 2 des Lebens-
partnerschaftsgesetzes entgegen, so hat die Standesbeamtin oder der Standesbeamte die Amts-
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handlung abzulehnen. Auf das gerichtliche Verfahren sind die Vorschriften des Gesetzes uber
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden. Zustandig sind die Amtsge-
richte, die ihren Sitz am Ort eines Landgerichts haben. Ihr Bezirk umfasst den Bezirk des Land-
gerichts. Die 6rtliche Zustandigkeit wird durch den Sitz der zustandigen Standesbeamtin oder
des zustandigen Standesbeamten nach § 1 dieses Gesetzes bestimmt. Die Standesbeamtin oder
der Standesbeamte kann auf Antrag der Erklarenden oder der Aufsichtsbehdrde durch das
Amtsgericht zur Vornahme der Amtshandlung angehalten werden. In Zweifelsfallen kann auch
die Standesbeamtin oder der Standesbeamte von sich aus die Entscheidung des Amtsgerichts
darUber herbeifiihren, ob die Amtshandlung vorzunehmen ist. Fir das weitere Verfahren gilt dies
als Ablehnung der Amtshandlung.

(10) Gegen eine Entscheidung des Amtsgerichts, durch die die Standesbeamtin oder der Stan-
desbeamte zur Aufhebung der Feststellung eines Hindernisses nach § 1 Abs. 2 des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder zur Vornahme einer Amtshandlung angehalten wird, findet die sofortige
Beschwerde statt; die Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft wirksam. Gegen Entscheidun-
gen nach § 3 Abs. 6 ist die einfache Beschwerde statthaft. Der Aufsichtsbehorde steht ein Be-
schwerderecht in jedem Fall zu.

§3
Begriindung der Lebenspartnerschaft

(1) Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte befragt die Erklarenden einzeln, ob sie eine Le-
benspartnerschaft begriinden wollen. Wenn diese Frage bejaht wurde, erklart die Standesbeam-
tin oder der Standesbeamte, dass die Lebenspartnerschaft nunmehr begriindet ist. Die Begriin-
dung der Lebenspartnerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei volljahrigen Zeugen erfolgen.
Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte erteilt den Lebenspartnerinnen oder Lebenspart-
nern eine gebuhrenfreie Bescheinigung Uber die Begriindung der Lebenspartnerschaft.

(2) Die Begriindung der Lebenspartnerschaft soll in einer der Bedeutung der Lebenspartner-
schaft entsprechenden wiirdigen Form vorgenommen werden.

(3) Soll die Lebenspartnerschaft wegen lebensgefahrlicher Erkrankung eines Erklarenden ohne
abschlieBende Prifung der Voraussetzungen nach § 2 begriindet werden, so muss durch arztli-
ches Zeugnis oder auf andere Weise nachgewiesen werden, dass die Begriindung der Lebens-
partnerschaft nicht aufgeschoben werden kann. In diesem Fall muss glaubhaft gemacht werden,
dass der Begriindung der Lebenspartnerschaft keine Hindernisse entgegenstehen.

(4) Die Begriindung der Lebenspartnerschaft ist im Beisein der Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartner zu beurkunden. Erfolgt die Begriindung in Gegenwart von Zeugen, so ist die Beur-
kundung auch in ihrem Beisein vorzunehmen. Sie ist in das Lebenspartnerschaftsbuch, fiir das
der diesem Gesetz beigefligte Vordruck nach dem Muster der Anlage 1 zu verwenden ist, einzu-
tragen. Die Eintragung ist von den Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern, den Zeugen und
von der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten zu unterschreiben. Die Eintrage sind fortlau-
fend zu nummerieren.

(5) In das Lebenspartnerschaftsbuch werden eingetragen
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1. die Vor- und Familiennamen der Erklarenden, gegebenenfalls der Doktorgrad, ihr Beruf und
Wohnort, Ort und Tag ihrer Geburt sowie im Falle ihres Einverstandnisses ihre rechtliche Zuge-
horigkeit oder ihre Nichtzugehorigkeit zu einer Kirche, Religionsgesellschaft oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft,

2. die Vor- und Familiennamen der bei der Begriindung der Lebenspartnerschaft anwesenden
Zeugen, gegebenenfalls der Doktorgrad, ihr Alter, Beruf und Wohnort,

3. die Erklarungen zur Begriindung der Lebenspartnerschaft,

4. der Geburtsname mit dem Zusatz ,geborene(r)"” bei Erklarenden, die einen Ehenamen oder ei-
nen Lebenspartnerschaftsnamen fihren und deren Geburtsname nicht dieser Name ist,

5. sofern von den Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern bestimmt der Lebenspartnerschafts-
name gegebenenfalls unter Voranstellung oder Anfligung eines Begleitnamens.

(6) Das Lebenspartnerschaftsbuch ist im Umfange des nachfolgenden Satzes fortzufiihren. Un-
terhalb des Eintrags Uiber die Begriindung der Lebenspartnerschaft ist zu vermerken

1. die Aufhebung der Lebenspartnerschaft oder
2. die Feststellung des Nichtbestehens der Lebenspartnerschaft oder

3. der Tod eines der Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, ihre Todeserklarung oder die ge-
richtliche Feststellung der Todeszeit und die Aufhebung solcher Beschliisse.

Jeder Vermerk ist unter Angabe des Tages der Eintragung und unter Nennung der zugrunde lie-
genden Unterlagen mit dem Zusatz ,Die Standesbeamtin” oder ,Der Standesbeamte” zu unter-
schreiben.

Fir die Berichtigung von unrichtigen Eintragen im Lebenspartnerschaftsbuch ist die Standesbe-
amtin oder der Standesbeamte in eigener Beweiswirdigung zustandig.

(7) Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte stellt aufgrund des Lebenspartnerschaftsbu-
ches eine Lebenspartnerschaftsurkunde aus, fir die der diesem Gesetz beigeflgte Vordruck
nach dem Muster der Anlage 2 zu verwenden ist.

(8) In die Lebenspartnerschaftsurkunde werden aufgenommen

1. die Vornamen und der Familienname nach Begriindung der Lebenspartnerschaft sowie gege-
benenfalls der Geburtsname der Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, gegebenenfalls der
Doktorgrad, ihr Wohnort, Ort und Tag ihrer Geburt sowie ihre rechtliche Zugehdarigkeit oder ihre
Nichtzugehdorigkeit zu einer Kirche, Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft,
wenn die rechtliche Zugehorigkeit oder die Nichtzugehorigkeit im Lebenspartnerschaftsbuch
eingetragen ist,

2. Ort und Tag der Begrindung der Lebenspartnerschaft.

Ist die Lebenspartnerschaft aufgeldst, so ist dies am Schluss der Urkunde anzugeben.
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(9) Wird nach Begriindung der Lebenspartnerschaft eine namensrechtliche Erklarung nach § 3
Abs. 1 bis 3 des Lebenspartnerschaftsgesetzes abgegeben, erteilt die nach § 1 Abs 2 Satz 1 zu-
standige Standesbeamtin oder der zustandige Standesbeamte der Person, deren Name geandert
worden ist, hierlber auf Wunsch eine Bescheinigung. § 7 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.

§4
Zweitbuch,
Abschluss des Lebenspartnerschaftsbuches und Namenverzeichnis

(1) Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte hat flir das Lebenspartnerschaftsbuch ein
Zweitbuch anzulegen. Sie/er hat von jedem Eintrag in das Erstbuch spatestens am folgenden
Werktag eine Abschrift in das Zweitbuch einzutragen und zu beglaubigen.

(2) Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte kann das Zweitbuch auch in elektronischer
Form flhren.

(3) Am Jahresende ist das Lebenspartnerschaftsbuch abzuschlieBen und die Zahl der darin ent-
haltenen Eintrage zu vermerken.

(4) Das Lebenspartnerschaftsbuch ist dauernd und sicher aufzubewahren.

(5) Fur das Lebenspartnerschaftsbuch ist geordnet nach den Anfangsbuchstaben der Familien-
namen ein Namenverzeichnis zu fihren.

§5
Auskiinfte aus dem Lebenspartnerschaftsbuch

Einsicht in das Lebenspartnerschaftsbuch und Auskunft hieraus sowie die Erteilung einer Le-
benspartnerschaftsurkunde kann nur von den Behorden im Rahmen ihrer Zustandigkeit und von
Personen verlangt werden, auf die sich der Eintrag bezieht, sowie von deren Vorfahren und Ab-
kdmmlingen. Behérden haben den Zweck anzugeben. Andere Personen haben nur dann ein
Recht auf Einsicht in das Lebenspartnerschaftsbuch und Auskunft hieraus sowie auf Erteilung ei-
ner Lebenspartnerschaftsurkunde, wenn sie ein rechtliches Interesse glaubhaft machen.

§6
Mitteilung durch die Familiengerichte

(1) Das Familiengericht hat Vorgange, die nach § 3 Abs. 6 in das Lebenspartnerschaftsbuch ein-
zutragen sind, der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten, die oder der das Lebenspartner-
schaftsbuch fuhrt, oder der nach § 1 Abs. 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes zustandigen Be-
hérde mitzuteilen.

(2) Beruht der Vorgang auf einer endguiltigen gerichtlichen Entscheidung, einer gerichtlichen Be-
urkundung oder auf einer vom Gericht entgegengenommenen Erklarung, so ist die Mitteilung von
der Geschaftsstelle des Gerichts vorzunehmen, das mitgewirkt oder im ersten Rechtszuge ent-
schieden hat. Im Ubrigen obliegt die Mitteilung der Stelle, auf deren Entscheidung oder Mitwir-
kung der Vorgang beruht.
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(3) Die Mitteilungen sollen die Angaben enthalten, die die Standesbeamtin oder der Standesbe-
amte fir die Eintragung bengtigt.

(4) Die §§ 18 bis 22 des Einfihrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) bleiben
unberihrt.

§7
Mitteilung an das Familienbuch

(1) Wird fir die Eltern einer Lebenspartnerin oder eines Lebenspartners ein Familienbuch gefiihrt,
so ist der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten, die oder der dieses Familienbuch fihrt,
die Begriindung der Lebenspartnerschaft mitzuteilen. In der Mitteilung sind das Kennzeichen des
Familienbuches, die Vornamen der Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner und die von ihnen
bei und nach der Begriindung der Lebenspartnerschaft gefiihrten Familiennamen, der Ort und
Tag der Begriindung der Lebenspartnerschaft sowie die Nummer des Lebenspartnerschaftsein-
trags anzugeben. Ist eine frihere Lebenspartnerschaft der Lebenspartnerin oder des Lebens-
partners aufgeldst worden, so ist auch dies unter Bezeichnung der Grundlage in der Mitteilung
anzugeben.

(2) Wird fur eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner ein Familienbuch fir eine frihere
Ehe geflihrt, so ist die Mitteilung nach Absatz 1an die Standesbeamtin oder den Standesbeam-
ten zu senden, die oder der dieses Familienbuch flihrt.

(3) Ist ein Familienbuch noch nicht angelegt, so ist die Mitteilung nach Absatz 1 an die Standes-
beamtin oder den Standesbeamten zu senden, die oder der die Geburt der Lebenspartnerin oder
des Lebenspartners beurkundet hat.

§8
Mitteilung an die Meldebehorde

Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte teilt der fir die alleinige Wohnung oder fir die
Hauptwohnung zustandigen Meldebehdrde im Falle des § 3 Abs. 1 den bisherigen und den neuen
Familiennamen, die Vornamen, gegebenenfalls den Doktorgrad, den Tag und Ort der Geburt, die
Anschrift und die Tatsache der Lebenspartnerschaft unter Angabe des Tages und des Ortes der
Begriindung der Lebenspartnerschaft, des Standesamtes sowie der Nummer des Lebenspart-
nerschaftsbuches mit. Im Falle des § 3 Abs. 9 sind nur der bisherige und der neue Familienname,
die Vornamen, gegebenenfalls der Doktorgrad, der Tag und Ort der Geburt und die Anschrift mit-
Zuteilen.

§9

Aufsichtsbehorden

Die Aufsicht Uber die Standesbeamtinnen und Standesbeamten, die das Lebenspartnerschafts-
gesetz nach diesem Gesetz ausfihren, fuhren

1. als untere Aufsichtsbehorden
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in kreisangehdrigen Gemeinden
die Landrate als untere staatliche Verwaltungsbehorden,

im Ubrigen die kreisfreien Stadte,
2. als obere Aufsichtsbehdrden
die Bezirksregierungen,
3.als oberste Aufsichtsbehoérde
das Innenministerium.
Artikel 2

Anderung der Allgemeinen Verwaltungsgebiihrenordnung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Anlage (Allgemeiner Gebuhrentarif) zur Allgemeinen Verwaltungsgebiihrenordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1980 (GV. NRW. S.
924), zuletzt geandert durch Verordnung vom 22. Mai 2001 (GV. NRW. S. 198), wird wie folgt ge-
andert:

1. In der Inhaltslibersicht zum Allgemeinen Gebulhrentarif wird nach der Tarifstelle 5a Personal-
ausweiswesen die neue Tarifstelle ,5b Ausfiihrung des Lebenspartnerschaftsgesetzes” einge-
fugt.

2. Im Allgemeinen Gebihrentarif wird folgende Tarifstelle 5b eingefligt:

»5b

Ausfiihrungsgesetz zum Lebenspartnerschaftsgesetz

(Reihenfolge der Darstellung: Tarifstelle / Gegenstand / Gebuhr DM)

5b.1

Priifung der Voraussetzungen der Begriindung einer Lebenspartnerschaft

Gebuhr: DM 65

5b.1.1.

Wenn auslandisches Recht zu beachten ist

Gebihr: DM 100

5b.2

Nachprufung der Voraussetzungen der Begriindung einer Lebenspartnerschaft vor einem ande-

ren Standesbeamten als dem, der die Anmeldung der Begriindung der Lebenspartnerschaft ent-

gegengenommen hat

Gebuhr: DM 65

5b.3

Mitwirkung bei der Begriindung der Lebenspartnerschaft auBerhalb der tiblichen Offnungszeiten
des Standesamtes, ausgenommen bei lebensgefahrlicher Erkrankung eines Erklarenden nach § 3
Absatz 3 des Ausfiihrungsgesetzes zum Lebenspartnerschaftsgesetz

Gebulhr: DM 100
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5b.4

Aufnahme einer Niederschrift Uber eine eidesstattliche Versicherung

Gebihr: DM 34

5b.5

Erteilung einer Lebenspartnerschaftsurkunde

Gebuhr: DM 14

5b.6

Fdr ein zweites und jedes weitere Exemplar der Lebenspartnerschaftsurkunde, wenn es gleich-
zeitig beantragt und in einem Arbeitsgang hergestellt wird, die Halfte der Geblhr nach Tarifstelle
5b.5

5b.7

Erteilung einer Auskunft aus dem Lebenspartnerschaftsbuch

Gebihr: DM 10

5b.8

Beurkundung oder Beglaubigung einer namensrechtlichen Erklarung nach § 3 Abs. 1 bis 3 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes, soweit diese nicht bei Begriindung der Lebenspartnerschaft ab-
gegeben wird

Gebilhr: DM 34

5b.9

Erteilung einer Bescheinigung tber eine namensrechtliche Erklarung nach § 3 Abs. 1 bis 3 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes

Gebuhr: DM 14

Anmerkung:

Die Vergutung flr einen zugezogenen Dolmetscher oder die auf Wunsch der Lebenspartnerin-
nen oder Lebenspartner veranlassten Kosten fur die Bereitstellung von Rdumen sind als Ausla-
gen nach § 10 des Gebilhrengesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 1999 (
GV. NRW. S. 524) zu erheben.”

Artikel 3

Anderung der Allgemeinen Verwaltungsgebiihrenordnung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Anlage (Allgemeiner Gebuhrentarif) zur Allgemeinen Verwaltungsgebiihrenordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 3. Juli 2001(GV. NRW. S. 262) wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltsiibersicht zum Allgemeinen Gebuhrentarif wird nach der Tarifstelle 5a Personal-
ausweiswesen die neue Tarifstelle ,5b Ausfiihrung des Lebenspartnerschaftsgesetzes” einge-
fugt

2. Im Allgemeinen Gebihrentarif wird folgende Tarifstelle 5b eingefligt:

»5b
Ausflihrungsgesetz zum Lebenspartnerschaftsgesetz
(Reihenfolge der Darstellung: Tarifstelle / Gegenstand / Gebuhr Euro)
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5b.1
Priifung der Voraussetzungen der Begriindung einer Lebenspartnerschaft
Gebduhr: Euro 33

5b.1.1.
Wenn auslandisches Recht zu beachten ist
Gebuhr: Euro 55

5b.2

Nachprifung der Voraussetzungen der Begriindung einer Lebenspartnerschaft vor einem ande-
ren Standesbeamten als dem, der die Anmeldung der Begriindung der Lebenspartnerschaft ent-
gegengenommen hat

Gebuhr: Euro 33

5b.3

Mitwirkung bei der Begriindung der Lebenspartnerschaft auBerhalb der tiblichen Offnungszeiten
des Standesamtes, ausgenommen bei lebensgefahrlicher Erkrankung eines Erklarenden nach § 3
Absatz 3 des Ausflihrungsgesetzes zum Lebenspartnerschaftsgesetz

Gebduhr: Euro 55

5b.4
Aufnahme einer Niederschrift Uber eine eidesstattliche Versicherung
Gebuhr: Euro 17

5b.5
Erteilung einer Lebenspartnerschaftsurkunde
Gebuhr: Euro 7

5b.6

Fdr ein zweites und jedes weitere Exemplar der Lebenspartnerschaftsurkunde, wenn es gleich-
zeitig beantragt und in einem Arbeitsgang hergestellt wird, die Halfte der Geblhr nach Tarifstelle
5b.5

5b.7

Erteilung einer Auskunft aus dem Lebenspartnerschaftsbuch

Gebduhr: Euro 5

5b.8

Beurkundung oder Beglaubigung einer namensrechtlichen Erklarung nach § 3 Abs. 1 bis 3 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes, soweit diese nicht bei Begriindung der Lebenspartnerschaft ab-
gegeben wird

Gebduhr: Euro 17

5b.9

Erteilung einer Bescheinigung tber eine namensrechtliche Erklarung nach § 3 Abs. 1 bis 3 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes

Gebuhr: Euro 7

Anmerkung:
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Die Vergutung fur einen zugezogenen Dolmetscher oder die auf Wunsch der Lebenspartnerin-
nen oder Lebenspartner veranlassten Kosten fir die Bereitstellung von Raumen sind als Ausla-
gen nach § 10 des Gebuhrengesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 1999 (
GV. NRW. S. 524) zu erheben.”

Artikel 4
Riickkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Der auf Artikel 2 und Artikel 3 beruhende Teil der dort geanderten Verordnung kann aufgrund
der einschlagigen Ermachtigung durch Verordnung geandert werden.

Artikel 5
In-Kraft-Treten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2001 in Kraft mit Ausnahme von Artikel 3.
(2) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

GV. NRW. 2001S. 660
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/12


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10263-10422-gv32-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10263-10423-gv32-1anlage2.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Regelung der Zuständigkeit und des Verfahrens nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 

	Anlagen

